
Die Europäische Bür-
gerinitiative wurde er-
möglicht durch den

Vertrag von Lissabon, der
eine neue Form der Bürger-
beteiligung an der Politikge-
staltung in der Union vor-
sieht. Die Rechtsgrundlage
im Vertrag ist knapp ausge-
staltet – Unterzeichner einer
EBI sollen aus „einer erheb-
lichen Anzahl von Mitglied-
staaten“ stammen. Mit der
Initiative soll die Europä-
ische Kommission aufgefor-
dert werden, „im Rahmen
ihrer Befugnisse geeignete
Vorschläge zu Themen zu
unterbreiten, zu denen es
nach Ansicht jener Bürger-
innen und Bürger eines
Rechtsakts der Union be-
darf, um die Verträge umzu-
setzen“. 

Bis zum 1. April 2012
sind von den einzelnen Mit-
gliedstaaten die gesetzlichen,
administrativen und infra-
strukturellen Schritte zu set-
zen, um die Verordnung
über die Bürgerinitiative zu
implementieren. Ab dann
kann erstmals eine EBI bei
der Kommission eingeleitet
werden. Zu diesem Zweck
wird eine EU-Website ge-
schaffen, die Informationen
bereitstellen und einen
Überblick über Vorhaben

bieten soll. Das neue Instru-
ment direkter Demokratie in
der Europäischen Union
wird oft als „EU-Volksbe-
gehren“ bezeichnet, es unter-
scheidet sich jedoch in vie-
lerlei Hinsicht von einem
österreichischen Volksbe-
gehren nach dem Volksbe-
gehrengesetz 1973. 

Bürgerausschuss. Eine
EBI müssen mindestens eine
Million Staatsangehörige aus
mindestens einem Viertel
der EU-Mitgliedstaaten (der-
zeit sieben) unterstützen. Be-
vor mit dem Sammeln der
Unterschriften begonnen
werden kann, muss sich ein

„Bürgerausschuss“ bilden,
der aus mindestens sieben
EU-Staatsangehörigen be-
steht, die in mindestens sie-
ben Mitgliedstaaten wohnen.
Die in diesem Ausschuss
vertretenen „Organisatoren“
unterbreiten der Kommissi-
on ihr Anliegen; die Kom-
mission muss sich vergewis-
sern, dass der Bürgeraus-
schuss ordnungsgemäß ein-
gesetzt wurde, dass die ge-
plante Initiative nicht außer-
halb der Befugnis der Kom-
mission liegt, dass sie nicht
missbräuchlich, unseriös
oder schikanös ist und nicht
gegen die Werte der Union
verstößt. Wenn keiner dieser

Ablehnungsgründe vorliegt,
registriert die Kommission
das Begehren und die
Sammlung der „Unterstüt-
zungsbekundungen“ kann
beginnen. Da in Bezug auf
das Alter der Unterstützer
keine europaweit einheitli-
che Linie gefunden werden
konnte, orientiert sich jeder
Mitgliedstaat am innerstaat-
lichen Wahlalter. Dies be-
deutet, dass Österreicher be-
reits mit 16 Jahren eine EBI
unterschreiben können. Ein
Jahr ist Zeit für das Sam-
meln. Proponenten öster-
reichischer Volksbegehren
haben dazu maximal zwei
Jahre Zeit. 

Unterschrift mit Ausweis-
daten. Um Verzerrungen
zwischen den Staaten zu ver-
hindern, muss in jedem der
zumindest sieben Mitglied-
staaten eine Mindestzahl an
Unterschriften vorhanden
sein. In Österreich werden
14.250 Unterstützungsbeur-
kundungen vorliegen müs-
sen. Das ergibt sich aus der
Anzahl der 750 Mitglieder
des Europäischen Parla-
ments, multipliziert mit der
Zahl von zukünftig 19 öster-
reichischen EP-Abgeordne-
ten. Anders als bei einem
Volksbegehren ist für eine
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Europäische Kommission in Brüssel: Die Europäische 
Bürgerinitiative gilt als wichtiges Element neuer Formen 
der Partizipation in der Europäischen Union.

Europaweite „Bürgerbegehren“
Am 1. April 2011 ist die EU-Verordnung über die Europäische Bürgerinitiative (EBI) in Kraft getreten.

Die EU-Mitgliedstaaten müssen bis 1. April 2012 die Voraussetzungen dafür schaffen.

Weg der Verordnung
Für eine breite Meinungs-

findung hatte die Europä-
ische Kommission bis zum
31. Jänner 2010 ein „Grün-
buch“ zur Diskussion ge-
stellt; nach Abschluss des öf-
fentlichen Konsultationspro-
zesses arbeitete die Kommis-
sion einen ersten Verord-
nungs-Vorschlag aus, der

Ende März 2010 dem Eu-
ropäischen Parlament und
dem Rat zur weiteren Bera-
tung vorgelegt wurde. In den
Folgemonaten wurde auf
Ebene des Rates – in der Re-
gel im Gremium der „Antici-
Gruppe“ – über die Ausge-
staltung der Verordnung de-
battiert. Im Juli 2010 wurde
dem Europäischen Parlament
eine vom Rat ausgearbeitete

Kompromissvariante der
Verordnung übermittelt; die
Einigung über die Verord-
nung im „Trilog“ zwischen
Parlament, Rat und Kom-
mission erfolgte im Dezem-
ber 2010. Die Verordnung
(EU) Nr. 211/2011 des Eu-
ropäischen Parlaments und
des Rates vom 16. Februar
2011 über die Bürgerinitiati-
ve wurde am 16. Februar

2011 angenommen und trat
mit 1. April 2011 in Kraft. 

Innerhalb der Legisva-
kanz von zwölf Monaten
muss der Gesetzgeber in
Österreich die notwendigen
Vorkehrungen treffen, um
einen reibungslosen Ablauf
der Europäischen Bürgeri-
nitiative und einen geeigne-
ten Rechtsschutz zu gewähr-
leisten.

E U R O P Ä I S C H E  B Ü R G E R I N I T I A T I V E



EBI kein individuelles Ein-
holen einer Bestätigung der
Gemeinde erforderlich; die
Unterschriften können von
den Organisatoren auf Listen
oder elektronisch (mit digita-
ler Signatur oder in einem zu
zertifizierenden Online-Sam-
melsystem) zusammengetra-
gen werden. Um Datenmiss-
brauch hintanzuhalten und
die Staatsbürgerschaft der
österreichischen Unterzeich-
ner abgleichen zu können,
sind unter den persönlichen
Informationen die Nummer
des Reisepasses oder Perso-
nalausweises anzuführen –
außer bei der digitalen Sig-
natur. Der Besitz eines die-
ser beiden Dokumente ist für
Österreicher eine Vorausset-
zung zur Unterstützung einer
EBI. Wo sie sich aufhalten,
spielt keine Rolle. Auch
Auslandsösterreicher können
die Initiative unterschreiben.
Wenn sie österreichische
Ausweisdaten in das Formu-
lar eintragen, sind jedenfalls
die österreichischen Behör-
den zur Überprüfung beru-
fen. 

Die Aufgabe der zustän-
digen Behörden in den Mit-
gliedstaaten liegt in der Fol-
ge darin, die Unterstützungs-
bekundungen innerhalb von
drei Monaten zu prüfen. Da-
bei steht es den einzelnen

Staaten frei, ob sie die Un-
terschriften stichprobenartig
oder zur Gänze untersuchen.
Die Organisatoren erhalten
eine Mitteilung über die An-
zahl der gültigen Unter-
schriften und reichen
schließlich die EBI bei der
Kommission ein. Innerhalb
von drei Monaten hat diese
die Initiative zu prüfen und
die weitere Vorgangsweise
festzulegen. Im Europäi-
schen Parlament findet eine
Anhörung statt; die Kom-
mission muss eine Mittei-
lung über ihre Entscheidung
verabschieden. 

Über die Inhalte mögli-
cher Initiativen und deren
Umsetzungschancen lassen
sich derzeit keine Aussagen
treffen. Zum Handeln ist die
Kommission grundsätzlich
nicht verpflichtet; auch eine
Vorlage der Initiative an das
Parlament kann von den Or-
ganisatoren nicht verlangt
werden. Dessen ungeachtet
gilt die Europäische Bürger-
initiative als wichtiges Ele-
ment neuer Formen der Par-
tizipation in der Europäi-
schen Union. Das Jahr 2012
wird zeigen, welche Erwar-
tungen damit erfüllt werden
können.          Gregor Wenda

http://ec.europa.eu/in-
dex_de.htm

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 5-6/11

E U R O P Ä I S C H E  U N I O N

Synergien nutzen
Die Internationale Anti-

Korruptionsakademie (IA-
CA), das Bundesamt zur
Korruptionsprävention und
Korruptionsbekämpfung
(BAK) und die Sicherheits-
akademie (SIAK) des BMI
wollen in der Korruptions-
prävention enger zusam-
menarbeiten und Synergi-
en nutzen. Mag. Martin
Kreutner (IACA, Interna-
tional Transition Team),
SIAK-Direktor Dr. Norbert
Leitner und BAK-Direktor
Mag. Andreas Wieselthaler

unterzeichneten am 30.
März 2011 im BMI eine
Vereinbarung der drei Ins-
titutionen zur Zusammen-
arbeit in der Korruptions-
prävention, insbesondere
bei der Ausarbeitung von
Antikorruptionsprogram-
men und -projekten. Die
Kooperationsbereiche sol-
len die Aus- und Weiter-
bildung im Bereich Anti-
Korruption, Dialog- und
Netzwerkaktivitäten, For-
schung und die Veröffent-
lichung von Richtlinien
und Good-Practice-Bei-
spielen sein. 
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